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S
eit der berühmten Affäre um
die Guttenberg-Dissertation ist
die Zahl der entdeckten und

öffentlich diskutierten Plagiate sprung-
haft angestiegen. Zugleich ist „akademi-
sche Integrität“ ein wichtiges Thema für
Hochschulen und Forschungsförderer
geworden. Es ist mittlerweile auch im
Bibliothekswesen angekommen. 

So sind der korrekte Umgang mit
fremden Werken und deren richtiges Zi-
tieren fester Bestandteil der Schulungs-
angebote von Bibliotheken. Da sie auf
ihren Hochschulschriftenservern wis-
senschaftliche Arbeiten in digitaler
Form öffentlich zugänglich machen,
fungieren Bibliotheken mancherorts
auch als zentrale Stelle für eine hoch-
schulinterne Plagiatsprüfung mit Hilfe
spezieller Software. Schulung und Auf-
deckung als zwei wichtige Aspekte von
akademischer Integrität lassen sich gut
in die bisherigen Aufgaben und Dienst-
leistungen von Bibliotheken integrieren.

Katalog als „akademisches
Grundbuch“?

Unsicherheit jedoch herrscht bei der
Frage, wie Bibliotheken mit entdeckten
Plagiaten in ihrem Bestand umgehen

sollen. Soll man sie entfernen? Soll
man, etwa bei aberkannten Doktorti-
teln, durch einen entsprechenden Ver-
merk im Bibliothekskatalog auf das wis-
senschaftliche Fehlverhalten hinwei-
sen? Da Bibliotheken im Zeitalter allge-
genwärtiger Information den besonde-
ren Anspruch haben, qualitativ hoch-
wertige Inhalte zur Verfügung zu stel-
len, ist die Kennzeichnung bzw. Entfer-
nung von Plagiaten eigentlich nur folge-
richtig. Außerdem hätte ein solches
Vorgehen eine abschreckende Wirkung.

So einfach ist die Sache aber nicht.
Ein Bibliothekskatalog beschreibt nach
vorgegebenen Regeln ein konkretes
Buch. Nicht mehr und nicht weniger.
Und steht dort, dass es sich um eine
Dissertation handelt, dann ist dies eine
bibliographische Information, die bei
der Identifikation des Buches hilft und
zu diesem Zweck im Katalog nachge-
wiesen wird. Ein Katalog informiert
über den Bestand einer Bibliothek, er ist
aber kein Pranger für schummelnde
Doktoranden oder gar ein „akademi-
sches Grundbuch“, das über eine kor-
rekte Titelführung Auskunft gibt. Zudem
unterfallen Kataloge auch datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen, denn biblio-
graphische Angaben zur Autorschaft,
aber auch Informationen über einen Ti-
telentzug sind personenbezogene Daten.
Während mit der Publikation eines Bu-
ches der Autor stillschweigend in die
Katalogisierung seines Werkes durch Bi-
bliotheken einwilligt, kann dies bei der
Information über einen Titelentzug si-
cher nicht unterstellt werden. Will man
dennoch auf ihn hinweisen, so braucht
man wohl eine gesetzliche Grundlage.

Tatsächlich wäre es denkbar, bei-
spielsweise im Hochschulgesetz zu re-
geln, dass ein Titelentzug in Katalogen
nachzuweisen ist. Doch wohin soll das
am Ende führen? Karl Popper etwa hat
in seiner „Logik der Forschung“ darauf
hingewiesen, dass sich Erkenntnisfort-
schritt vor allem durch Falsifikation von
bereits Bekanntem vollzieht. Nimmt
man das ernst, müssten Bibliotheken
aus Qualitätsgründen ja nicht nur Pla-
giate, sondern überhaupt veraltete Lite-
ratur aussondern oder wenigstens als
überholt kennzeichnen. Eine absurde
Vorstellung, zumal sich über Falsifikati-
on in den Geisteswissenschaften treff-
lich streiten lässt. Übrigens können Pla-
giate inhaltlich sogar exzellent sein,
wenn sie aus guten Quellen stammen.

Neutralität als bibliothekari-
scher Wert

Vielleicht sollten Bibliotheken sich aus
einer inhaltlichen Qualitätsdebatte um
ihre Bestände besser heraushalten und
ihre Dienstleistungen weniger durch
zweifelhafte zensurierende Maßnah-
men, sondern durch kluge Vernetzung
von Informationen verbessern. Weist
man etwa im Katalog auch auf kritische
Besprechungen hin, können sich mün-
dige Leser selbst ein eigenes Urteil bil-
den. Wie immer man sich entscheidet,
die Rolle von Bibliotheken im Umgang
mit schlechter Wissenschaft hat eine in-
tensive informationsethische Diskussi-
on verdient. Dabei muss es auch um die
Frage gehen, ob Neutralität in Katalog
und Bestand noch ein bibliothekari-
scher Wert ist oder man lieber einem in
seinen letzten Konsequenzen nicht un-
bedenklichem Informationspaternalis-
mus den Vorzug geben möchte.

Akademische Integrität
Aufgabe wissenschaftlicher Bibliotheken?
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